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1. Einleitung 

Im Frühjahr 1920 verabschiedete die Verfassunggebende Nationalversammlung mit großer Mehr-
heit ein Reichsheimstättengesetz (RHG), das unmittelbar an die Bestimmungen der Weimarer 
Reichsverfassung anknüpfte. Insbesondere Artikel 155 WRV formulierte das Ziel, „jedem Deut-
schen eine gesunde Wohnung und allen deutschen Familien, besonders den kinderreichen, eine 
ihren Bedürfnissen entsprechende Wohn- und Wirtschaftsheimstätte zu sichern.“ Vor dem Hin-
tergrund des kriegsbedingt stark reduzierten Wohnungsbaus setzten die Abgeordneten damit ein 
Anliegen der Bodenreformbewegung um, die bereits seit Jahrzehnten beharrlich für eine Sozialre-
form eingetreten war.1 Breite Zustimmung in der Öffentlichkeit und in der Obersten Heereslei-
tung fand die propagandistische Forderung, „Kriegerheimstätten“ für zurückkehrende Soldaten 
und deren Familien einzurichten.2 Dementsprechend sah das Gesetz vor, Kriegsteilnehmer, -ge-
schädigte oder deren Witwen bei der Vergabe der Heimstätten ebenso zu bevorzugen wie kinder-
reiche Familien (§ 2).3 Nach dem RHG konnten Grundstücke mit einem Einfamilienhaus und ei-
nem Nutzgarten ebenso wie selbstbewirtschaftete landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzte 
Anwesen die Reichsheimstätteneigenschaft erlangen. Diese Eigenschaft schützte den Eigentümer 
vor Zwangsvollstreckung und befreite von allen anfallenden Gebühren, Stempelabgaben und 
Steuern. Darüber hinaus bestand ein wesentlicher Vorteil in verkürzten Verfahren bei beabsich-
tigter Enteignung des Baugrundes. Demgegenüber legte das Gesetz diverse bürokratische Nut-
zungsbeschränkungen auf (u.a. eingeschränktes Teilungs- und Erbrecht, Verbot des Wohnrechts 
Dritter, zustimmungspflichtige Beleihung), die dem Ausgeber weitreichende Eingriffsmöglichkei-
ten sicherten. Obwohl das Gesetz – nach mehrfachen Änderungen – bis 1993 in Kraft blieb, er-
füllte es zu Zeiten der Weimarer Republik die hohen Erwartungen kaum. So kritisierten bereits 
Zeitgenossen, dass das RHG als Rahmengesetz die Ausführung den Ländern und Kommunen 
überlassen und die staatliche Wohnungsförderung oft „am Bedarf vorbei und vor allem zu groß 
und zu teuer gebaut“ habe.4 Darüber hinaus wurden bis 1929 nur etwa 15.000-20.000 Heimstätten 
errichtet.5

Die vorliegende Dokumentation stellt mehrere Arbeiten vor, die sich aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln mit den Hintergründen, Bestimmungen und Auswirkungen des RHG befassen. Er-
gänzt werden diese Zusammenfassungen durch eine Literaturliste.  

1 Vgl. Elisabeth Meyer-Renschhausen/Hartwig Berger: Bodenreform. In: Diethart Krebs/Jürgen Reulecke (Hg.): 
Handbuch der deutschen Reformbewegungen 1880-1933. Wuppertal 1998, S. 265-276.  

2 Vgl. Axel Schildt: Wohnungspolitik. In: Hans Günter Hockerts (Hg.): Drei Wege deutscher Sozialstaatlichkeit. 
NS-Diktatur, Bundesrepublik und DDR im Vergleich. München 1998, S. 151-190, hier: 153f.  

3 RGBl. I, S. 963. Vgl. dazu auch die „Amtliche Begründung zum Entwurf eines Reichsheimstättengesetzes“, 26. 
März 1920 im Anhang.   

4 Tilman Harlander: Zwischen Heimstätte und Wohnmaschine. Wohnungsbau und Wohnungspolitik in der Zeit 
des Nationalsozialismus. Basel u.a. 1995, S. 28. 

5 Vgl. u.a. ebd.; Michael Prinz: Der Sozialstaat hinter dem Haus. Wirtschaftliche Zukunftserwartungen, Selbstver-
sorgung und regionale Vorbilder: Westfalen und Südwestdeutschland 1920-1960. Paderborn u.a. 2012, S. 101. 
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2. Arbeiten 

2.1. Max Harteck: Damaschke und die Bodenreform. Aus dem Leben eines Volksmannes. Berlin 
1929 

Den historischen Kontext des RHG aus der zeitgenössischen Sicht der Bodenreformer schildert 
Max Hartecks „Damaschke und die Bodenreform“. Das Buch verbindet die Biographie des rühri-
gen Vorsitzenden des überparteilich-überkonfessionellen „Bundes Deutscher Bodenreformer“, 
Adolf Damaschke, mit historischen, theoretischen und praktischen Ausführungen zur Bodenre-
form. Im Kapitel „Die Bodenreform in der Gesetzgebung der Gegenwart“ schildert Harteck den 
engen Zusammenhang zwischen der Kriegerheimstättenbewegung im Weltkrieg, der Weimarer 
Reichsverfassung und dem RHG. Aus Sicht des Autors schuf das Gesetz „nach den Vorschlägen 
der Bodenreformer die erste Grundlage zu einem neuen Bodenrecht. Es hat freilich nicht alle 
Hoffnungen erfüllt, da man aus dem bodenreformerischen Gesetzesentwurf die gewünschten Ent-
eignungsmöglichkeiten strich, doch gewährt es Schutz gegen Bodenspekulation, Überschuldung, 
und Zwangsversteigerung und gibt dem Siedler mancherlei bedeutsame Vorteile“ (S. 339). Als 
konkrete Folge des Gesetzes gelten Harteck insbesondere die zahlreichen Beamtenheimstätten.  

2.2. Erich Brockhaus: Wohnheimstätten. Essen 1931 

Die Göttinger Dissertation von Erich Brockhaus befasst sich aus wirtschaftswissenschaftlicher 
Perspektive mit dem RHG, dessen Umsetzung keineswegs der anfänglichen Begeisterung entspro-
chen habe. Als grundsätzliches Problem nennt Brockhaus die Vielzahl von Ausgabeberechtigten, 
Instanzen, Behörden und Beratungsstellungen, die unter anderem eine statistische Erfassung der 
Heimstätten unmöglich machten. Bis zum Jahr 1929 seien mindestens 18.172 Reichsheimstätten 
entstanden, womit die Heimstätten nur marginal zur Behebung der Wohnungsnot beigetragen ha-
ben, da allein zwischen 1924 bis Mitte 1928 im freien Eigentum eine Million Neubauwohnungen 
geschaffen wurden. Zu den Gründen des Heimstättenproblems zählt der Autor eine angesichts 
der Wirtschaftskrise unzeitgemäße Einschränkung der Freizügigkeit und mangelnde finanzielle 
Unterstützung des Staates. Aus wirtschaftswissenschaftlicher Sicht biete der Erwerb einer Heim-
stätte demjenigen, der es sich leisten könne, keine Vorteile. „Der wirtschaftlich schwache aber, 
dem der Heimstättenschutz insbesondere zugedacht ist, […] ist nur mit weitgehenden staatlichen 
Mitteln im Stande, eine Wohnheimstätte zu erwerben. Diese staatlichen Mittel aber fehlen. Das 
Heimstättenproblem ist also in letzter Linie ein Geldproblem, dessen Lösung mit der Besserung 
der allgemeinen wirtschaftlichen Lage unseres Landes eng verknüpft ist“ (S. 106).      

2.3. Hans-Günther Pergande: Die Gesetzgebung auf dem Gebiete des Wohnungswesens und des 
Städtebaues. In: Deutsche Bau- und Bodenbank-Aktiengesellschaft 1923-1973: Fünfzig Jahre 
im Dienste der Bau- und Wohnungswirtschaft. Frankfurt a.M. 1973, S. 58-78 

Der rechtshistorische Überblick verfolgt die Entwicklung der Gesetzgebung im Bereich des Woh-
nungsbaus seit der Reichsgründung 1871. Neben dem Eigentumsbegriff der Weimarer Reichsver-
fassung werden auch die auf ihrer Grundlage erlassenen Enteignungsgesetze vorgestellt und die 
Debatten über eine „angemessene Entschädigung“ skizziert. Im Kontext der neuen Eigentums- 
und Siedlungsformen widmet sich Pergande ausführlich den verschiedenen Bestimmungen des 
RHG und deren Problemen. So garantierte das Gesetz dem Eigentümer zwar einen besonderen 
Vollstreckungsschutz, sah im Gegenzug jedoch starke Bindungen der Heimstätter vor. „Diese Bin-



Wissenschaftliche Dienste Dokumentation 
WD 1 - 3000 - 029/19 

Seite 6

dungen wurden als zu starke Bevormundung des Eigentümers empfunden und als der allgemei-
nen Vorstellung vom Eigentum entgegenstehend abgelehnt. Das gilt nicht nur für den Zwang zum 
dauernden Bewohnen der Heimstätte und für die Baubeschränkungen, sondern auch für den von 
vornherein festgelegten Kaufpreis bei Ausübung des Vorkaufsrechts und des Heimfallanspruchs“ 
(S. 78).      

2.4. Götschmann, Dirk: „Jedermann Hauseigenthümer“ – Motive, Ziele und Ergebnisse der öf-
fentliche Förderung des privaten Wohneigentums in Deutschland. In: Günther Schulz (Hg.): 
Wohnungspolitik im Sozialstaat. Deutsche und europäische Lösungen 1918-1960. Düssel-
dorf 1993, S. 141-168 

Der Beitrag Dirk Götschmanns untersucht die öffentliche Förderung des privaten Wohnraums in 
Deutschland seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Ausführlich wird dabei beschrieben, 
wie es den Bodenreformern um Damaschke gelang, die Heimstättenbewegung über Parteigrenzen 
hinweg zu verbreiten. So unterstützten schließlich Sozialdemokraten, Liberale und Konservative 
trotz unterschiedlicher Zielvorstellungen das RHG, während lediglich die Unabhängigen Sozial-
demokraten dagegen stimmten. Götschmann sieht darin einen „Sieg der Boden- und Siedlungs-
ideologie“, die langfristig gesehen wichtiger gewesen seien als die bescheidenen Erfolge der 
Heimstättenbewegung: „Die im Reichsheimstättengesetz geschaffenen Möglichkeiten wurden tat-
sächlich nur in geringem Umfang und dann nicht selten von Personen genutzt, für die sie nicht 
gedacht waren“ (S. 156). Dies lag nicht zuletzt daran, dass die Beschaffung geeigneten Siedlungs-
landes in Stadtnähe auf erhebliche Probleme stieß und erweiterte Enteignungsbestimmungen 
nicht durchzusetzen waren.  

2.5. Thomas Hafner: Heimstätten. In: Gert Kähler (Hg.): Geschichte des Wohnens. Bd. 4: 1918-
1945. Reform, Reaktion, Zerstörung. Stuttgart 1996, S. 559-597 

Der Überblicksartikel aus dem Handbuch „Geschichte des Wohnens“ beschäftigt sich ausführlich 
mit der Entwicklung der Heimstätten und der damit verbundenen Wohnkultur. Neben einer Dar-
stellung ihres rechtlichen und sozialen Charakters widmet sich Thomas Hafner auch den Siedler-
gemeinschaften und der Erwerbskultur zwischen Nebenerwerbslandwirtschaft und Kleintierhal-
tung sowie der baulichen Besonderheit vieler Heimstätten am Beispiel der Küchengestaltung. 
Darüber hinaus rücken die Kontinuitäten und Brüche zwischen der republikanischen und der 
darauf folgenden nationalsozialistischen Wohnungspolitik in den Blick. Im Resümee unter-
streicht Hafner, wie sehr das Ideal der Heimstätte auch nach 1945 weiterwirkte: „Nach dem 
Zweiten Weltkrieg wurde diese Wohnform erneut aufgegriffen und prägte bis Ende der fünfziger 
Jahre den ländlichen Siedlungsbau in der Bundesrepublik. Auch an der Konzeption hatte sich 
wenig geändert. Immer noch verfolgte die Bewegung teilweise agrarkonservative Ziele, basierte 
weitgehend auf den rechtlichen Grundlagen vor 1945, bewahrte das bürgerliche Familienmodell, 
suchte nach einer Verwurzelung mit dem Boden und bediente sich des Heimatschutzstils und 
des Gartenstadtgedankens als architektonische und städtebauliche Vorbilder“ (S. 596).   

2.6. Gerd Kuhn: Weimarer Republik. In: Tilman Harlander (Hg.): Villa und Eigenheim. Suburba-
ner Städtebau in Deutschland. Stuttgart u.a. 2001, S. 163-197 

Der Beitrag des Stuttgarter Historikers Gerd Kuhn gibt einen grundlegenden Überblick über die 
Suburbanisierung, Wohnungspolitik und den Städtebau zur Zeit der Weimarer Republik. Im Ge-
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gensatz zum Kaiserreich seien zwar nach 1918 „erstmals in erheblichem Ausmaß öffentliche För-
deranstrengungen für den Eigenheimbau unternommen“ worden, deren erfolgreiche Umsetzung 
verhinderten jedoch die anhaltenden wirtschaftlichen Krisen von der Hyperinflation 1923 bis zur 
Weltwirtschaftskrise 1929 (S. 174). Dementsprechend verfolgt Kuhn die wechselhafte Entwick-
lung des Eigenheimbaus und beschreibt das RHG einerseits als einen der „legislativen Erfolge“ 
der Heimstättenbewegung. Andererseits sei das Gesetz „aber hinsichtlich der Realisierung nur 
marginal von Bedeutung“ gewesen. Vorbehalte gegenüber den Nutzungseinschränkungen spiel-
ten dafür ebenso eine Rolle wie die unterschiedlichen Ausführungsgesetze auf Landesebene (S. 
175). In Bezug auf die Heimstättenbewegung hält er abschließend fest: „Hohe Erwartungen, die 
mit der ‚Lösung der Bodenfrage‘ durch Heimstätten verknüpft wurden, erfüllten sich nicht. Die 
sehr begrenzten Erfolge der Heimstättenbewegung zeigen, dass die freie Verfügung über den Bo-
den überwiegend als eine Grundlage des privaten Eigentums aufgefasst wurde“ (S. 182). 

2.7. Michael Prinz: Der Sozialstaat hinter dem Haus. Wirtschaftliche Zukunftserwartungen, 
Selbstversorgung und regionale Vorbilder: Westfalen und Südwestdeutschland 1920-1960. 
Paderborn u.a. 2012 

In seiner Monographie „Der Sozialstaat hinter dem Haus“ befasst sich der Münsteraner Sozialhis-
toriker Michael Prinz mit der Geschichte der Kombination von Lohnarbeit mit Selbstversorgung 
durch Landbearbeitung vom Beginn der Weimarer Republik bis zum Ende der 1950er-Jahre. Im 
Mittelpunkt steht dabei die Annahme, dass die „Sozialfigur des Arbeiterbauern [...] das raumpla-
nerische Leitbild in der Zwischenkriegszeit“ prägte (S. 12) und in einem breiten Spektrum von 
Subsistenzdiskursen zu finden war. Nach Prinz verankerte sich das Ideal der Selbstversorgung 
nach dem Weltkrieg als „Recht auf Selbstversorgung“ im Umfeld einer neu definierten Staatsbür-
gerrolle. In diesem Kontext erkennt der Autor in der Heimstättenidee einen der Hauptstränge der 
Siedlungspolitik in der frühen Weimarer Politik und betont die Verbindung zur Kleingartenbe-
wegung und der Inneren Kolonisation. Für Prinz stand das RHG „für nichts weniger als den Ver-
such, das Zukunftsbild einer Gesellschaft der Hauseigentümer rechtlich zu verankern, ein An-
spruch, der durch die Einrichtung eines ‚Ständigen Beirats für das Heimstättenwesen‘ beim 
Reichsarbeitsministerium weithin sichtbar institutionalisiert wurde“ (S. 101). 
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4. Anhang 

 Amtliche Begründung zum Entwurf eines Reichsheimstättengesetzes, 26. März 1920  

 Auszug Harteck: Damaschke, S. 332-348  

 Auszug Brockhaus: Wohnheimstätten, S. 30-107 

 Auszug Pergande: Gesetzgebung, S. 58-64; 69-78 

 Götschmann, Dirk: „Jedermann Hauseigenthümer“ 

 Hafner: Heimstätten 

 Kuhn: Weimarer Republik 

 Auszug Prinz: Der Sozialstaat hinter dem Haus, S. 93-106 
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